
  

  
  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         05.04.2018 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 5.1 Baubeschluss - Sanierung des Gesamtkomplexes Neues städtisches 

Gymnasium, Bauabschnitte 2 und 3 
Vorlage: VI/2017/03645 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   zugestimmt mit Änderungen 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt die 2. und 3. Bauabschnitte der Sanierung des Gesamtkomplexes 
Neues städtisches Gymnasium, Gutjahrstraße 1 - Dreyhauptstraße 1, 06108 Halle (Saale).  
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwiefern bisher auf dem 
Schulgrundstück vorgesehene Fahrradabstellplätze stattdessen im Bereich der bisher 
für den ruhenden PKW-Verkehr im Umfeld der Schule vorhandenen Abstellflächen 
(Bereiche Dreyhauptstraße, Schülershof, Oleariusstraße) eingerichtet werden können.  
 
 
 
 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 5.1.1 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 

Beschlussvorlage "Baubeschluss - Sanierung des Gesamtkomplexes 
Neues städtisches Gymnasium, Bauabschnitte 2 und 3"; 
VI/2017/03645 
Vorlage: VI/2018/03872 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Beschlusstext wird ergänzt und erhält folgenden zweiten Satz: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwiefern bisher auf dem Schulgrundstück 
vorgesehene Fahrradabstellplätze stattdessen im Bereich der bisher für den ruhenden PKW-
Verkehr im Umfeld der Schule vorhandenen Abstellflächen (Bereiche Dreyhauptstraße, 
Schülershof, Oleariusstraße) eingerichtet werden können.  
 
 
 

 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 5.2 Richtlinie zum Verfahren der Vergabe sowie Unterhaltung und Pflege 

von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt 
Halle (Saale) 
Vorlage: VI/2017/03653 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Richtlinie zum Verfahren der Vergabe 
sowie Unterhaltung und Pflege von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der 
Stadt Halle (Saale). 
 
 
 
 

 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 5.2.1 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 

Beschlussvorlage Richtlinie zum Verfahren der Vergabe sowie 
Unterhaltung und Pflege von Ehrengrabstätten auf den kommunalen 
Friedhöfen der Stadt Halle (Saale); VI/2017/03653 
Vorlage: VI/2018/03875 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Richtlinie zum Verfahren der Vergabe 

sowie Unterhaltung und Pflege von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der 

Stadt Halle (Saale) mit folgenden Änderungen: 

Punkt III., Absatz 3  

Die Anerkennung als Ehrengrabstätte kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod für zunächst 

mindestens 20 Jahre erfolgen. erfolgt für zunächst 20 Jahre. 

In dringend gebotenen Ausnahmefällen kann durch Beschluss des Stadtrates die 

Anerkennung schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen.  

 
 
 
 

 
 
 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 



  

  
 

 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 5.2.2 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und CDU/FDP-Stadtratsfraktion 

zur Richtlinie zum Verfahren der Vergabe sowie Unterhaltung und 
Pflege von Ehrengrabstätten (Vorlagen-Nummer: VI/2017/03653) 
Vorlage: VI/2018/03912 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Richtlinie zum Verfahren der Vergabe 

sowie Unterhaltung und Pflege von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der 

Stadt Halle (Saale) mit folgenden Änderungen: 

 

1. Punkt I.2 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

Ehrengrabstätten sind am Grab einheitlich als solche zu kennzeichnen. Auf den 

Friedhofsübersichtsplänen ist auf sie hinzuweisen.  

Auf den jeweiligen Friedhöfen und an dem jeweiligen Grab ist in geeigneter Weise ein 

schriftlicher Hinweis, worin die besonderen Verdienste der dort bestatteten 

Persönlichkeiten bestehen, anzubringen. Diese Hinweise sollen eine der Würde und 

Dauer einheitlich angemessene Form haben. Die Anfertigung und Anbringung 

muss das Ergebnis einer (begrenzten) Ausschreibung sein. 

 

2. Punkt III.2 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

Als Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten gelten Verstorbene, die hervorragende 

Leistungen mit engem Bezug zu der Stadt Halle (Saale) vollbracht oder die sich durch ihr 

überragendes Lebenswerk um die Stadt Halle (Saale) verdient gemacht haben. 

Unabdingbar Ziel ist es, dass das Andenken an die Persönlichkeit in der allgemeinen 

Öffentlichkeit fortlebt. 

 



  

  
3. Punkt IV.1 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

Das Vorschlagsrecht für die Anerkennung von Grabstätten als Ehrengrabstätten nach 

Abschnitt III steht jedermann jeder natürlichen und/oder juristischen Person zu. Diese 

Vorschläge sind schriftlich mit einer Begründung versehen an die Stadt Halle (Saale) zu 

richten. Zur Vorbereitung der Entscheidungen über die Anerkennung als Ehrengrabstätte 

richtet die Stadt Halle (Saale) einen Beirat ein. Dieser gibt zum jeweiligen Vorschlag eine 

gutachtliche Stellungnahme über die zur Ehrung führende Tätigkeit der Persönlichkeit ab. 

 

4. a) Es wird ein neuer Punkt IV.2 eingefügt mit folgendem Inhalt: 

Es wird ein Beirat gebildet, der über die zu ehrenden Personen entscheidet. Die 

Benennung der Beiratsmitglieder erfolgt auf Vorschlag der Stadtverwaltung und 

nach Beschluss des Stadtrates. Der Beirat besteht aus sieben Mitgliedern. Sie 

sollen die Bereiche Stadtgeschichte, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 

Verwaltung vertreten. Es sollen Einzelpersönlichkeiten sein, die auch von 

Institutionen vorgeschlagen werden können, jedoch nicht weisungsgebunden 

sind. Dem Beirat sollen mindesten zwei Frauen/Männer angehören. Vorschläge 

sowie Anträge auf Mitgliedschaft sind an die Stadtverwaltung zu richten. Der 

Stadtrat wählt den Beirat für die Dauer von fünf Jahren. Eine Wiederwahl ist 

möglich. Der Beirat gibt sich nach seiner Konstituierung eine Geschäftsordnung 

und wählt eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden. Die Geschäftsordnung ist vom 

Stadtrat zu bestätigen. Rechtsmittel gegen Einzelentscheidungen des Beirates 

sind ausgeschlossen. 

b) Alle unter IV folgenden Punkte werden entsprechend angepasst. 

 

 
 
 

 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 



  

  
A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 5.3 Jahresabschluss 2016 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle 

(Saale) 
Vorlage: VI/2017/03560 

__________________________________________________________________________ 

Abstimmungsergebnis:    einstimmig zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 

I. Der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehene Jahresabschluss für den Eigenbetrieb 
Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt 
festgestellt: 

 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 
1.1. Bilanzsumme      39.585.738,01 EUR 

 
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 

 das Anlagevermögen      35.007.326,58 EUR 

 das Umlaufvermögen       4.578.411,43 EUR  
 

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 

 das Eigenkapital     20.073.475,02 EUR 

 den Sonderposten     11.792.756,01 EUR 

 die Rückstellungen       2.659.854,15 EUR 

 die Verbindlichkeiten       4.952.625,92 EUR 
 

1.1.3. Jahresüberschuss            56.233,54 EUR 
 

1.1.4. Summe der Erträge     44.004.670,09 EUR 
 

1.1.5. Summe der Aufwendungen    43.948.436,55 EUR 
 

2. Behandlung des Jahresüberschusses 
2.1. Der Jahresüberschuss in Höhe von 56.233,54 EUR wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 
 

II. Dem Betriebsleiter des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Halle (Saale) wird für das 
Wirtschaftsjahr 2016 gemäß §19 (4) Ziff. 3 EigBG LSA Entlastung erteilt. 

_______________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 



  

  
A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 5.4 Baubeschluss über die brandschutztechnische Ertüchtigung der 

Giebelräume im Schulgebäude  der Grundschule Südstadt und der 
Zweiten Integrierten Gesamtschule, Rigaer Straße 1a und 1b, 06128 
Halle (Saale) 
Vorlage: VI/2018/03789 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    einstimmig zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI 
und VOF beschließt die brandschutztechnische Ertüchtigung der Giebelräume im 
Schulgebäude der Grundschule Südstadt und der Zweiten Integrierten Gesamtschule, 
Rigaer Straße 1a und 1b, 06128 Halle (Saale). 
 
 
 
 
 

 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 5.5 Beschluss zur abweichenden Beschlussfolge bei der Realisierung 

und Planung von Bauprojekten für die brandschutztechnische 
Ertüchtigung der Giebelräume im Schulgebäude der Grundschule 
Südstadt und der Zweiten Integrierten Gesamtschule, Rigaer Straße 
1a und 1b, 06128 Halle (Saale) 
Vorlage: VI/2018/03867 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI 
und VOF beschließt den Verzicht auf den Variantenbeschluss für die brandschutztechnische 
Ertüchtigung der Giebelräume im Schulgebäude der Grundschule Südstadt und der Zweiten 
Integrierten Gesamtschule, Rigaer Straße 1a und 1b, 06128 Halle (Saale). 
 
 
 
 
 
 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 



  

  
A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.1 Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE LINKE 

zur Ausgestaltung des Halle-Passes A 
Vorlage: VI/2018/03855 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Die Stadtverwaltung Halle wird beauftragt, die Regularien des Halle-Passes A 

konzeptionell zu überarbeiten. Das Konzept wird in der Sitzung des Stadtrates am 

24.10.2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. 
   

2. Bezüglich der Überarbeitung werden folgende Eckpunkte berücksichtigt: 
 

a. Der Halle-Pass A wird zeitgleich mit der Bescheidung von Transferleistungen 

nach SGB XII, AsylbLG sowie Wohngeld ausgestellt. Die städtischen 

Vertreter*innen der Trägerversammlung werden beauftragt, diese 

Verfahrensweise für den Rechtskreis SGB II sowie für die Anspruchsberechtigten 

des Kinderzuschlages per Antrag in die Trägerversammlung einzubringen. 
 

b. Inhaber*innen des Halle-Passes A haben Anspruch auf einen monatlichen ÖPNV-

Mobilitätsbetrag in Höhe von 5 €, der individuell nutzbar ist. Die Stadtverwaltung 

wird in Zusammenarbeit mit der HAVAG beauftragt, ein geeignetes Modell der 

Umsetzung zu entwickeln.   
 

c. Für Inhaber*innen des Halle-Passes A ist die Nutzung der Stadtbibliothek sowie 

des Stadtmuseums kostenfrei. Die Gebührensatzungen sind dementsprechend 

anzupassen.  

Für städtische Unternehmen, die bisher keine Ermäßigungen im Rahmen des 

Halle-Passes A für Freizeit- und Bildungsangebote anbieten, sollen diese geprüft 

werden. 

Dritte, die im Auftrag der Stadt Einrichtungen betreiben, bieten Ermäßigungen im 

Rahmen des Halle-Passes A an. Mit privatwirtschaftlichen Einrichtungen werden 

Halle-Pass A Ermäßigungen angestrebt.  
 

d. Es wird angeregt, die Öffentlichkeitsarbeit für den Halle-Pass A angemessen, 

aktuell, nutzerfreundlich und weitestgehend barrierefrei zu gestalten. Es wird 

empfohlen, auch auf die Leistungen im Rahmen des „Bildungs- und 

Teilhabepakets“ hinzuweisen.  
 



  

  
e. Die Stadtverwaltung prüft, inwieweit der Kreis der Anspruchsberechtigten im 

Hinblick auf einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger, welche die 

Voraussetzungen für die Beantragung eines Halle-Passes A nicht erfüllen, 

erweitert werden kann. Entsprechende Szenarien sind abzubilden.  
 

3. Die finanziellen Auswirkungen sind darzustellen und im HH-Entwurf 2019 zu 

berücksichtigen.  
 

4. Die Regularien zum Halle-Pass A werden in Form einer Satzung oder Richtlinie 

vorgelegt.  

 
 
 

 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.1.1 Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion zum Antrag der Fraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE LINKE zur Ausgestaltung 
des Halle-Passes A VI/2018/03855 
Vorlage: VI/2018/03909 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung Halle wird beauftragt, die Regularien des Halle-Passes A 

konzeptionell zu überarbeiten überprüfen. Das Konzept wird in der Sitzung des 

Stadtrates am 24.10.2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. 
   

2. Bezüglich der Überarbeitung Prüfung werden folgende Eckpunkte berücksichtigt: 
 

a. Der Halle-Pass A wird zeitgleich mit der Bescheidung von Transferleistungen 

nach SGB XII, AsylbLG sowie Wohngeld ausgestellt. Die städtischen 

Vertreter*innen der Trägerversammlung werden beauftragt, diese 

Verfahrensweise für den Rechtskreis SGB II sowie für die Anspruchsberechtigten 

des Kinderzuschlages per Antrag in die Trägerversammlung einzubringen. 

 

b. Inhaber*innen des Halle-Passes A haben Anspruch auf einen monatlichen ÖPNV-

Mobilitätsbetrag in Höhe von 5 €, der individuell zweckgebunden mit dem 

Besuch der jeweiligen Einrichtung nutzbar ist. Die Stadtverwaltung wird in 

Zusammenarbeit mit der HAVAG beauftragt, ein geeignetes Modell der 

Umsetzung zu entwickeln. prüfen. 
 

c. Für Inhaber*innen des Halle-Passes A ist die eine kostenfreie Nutzung der 

Stadtbibliothek sowie des Stadtmuseums kostenfrei zu prüfen. Die 

Gebührensatzungen sind dementsprechend anzupassen.  

Für städtische Unternehmen, die bisher keine Ermäßigungen im Rahmen des 

Halle-Passes A für Freizeit- und Bildungsangebote anbieten, sollen diese geprüft 

werden. 

Es wird außerdem geprüft ob Dritte, die im Auftrag der Stadt Einrichtungen 

betreiben, bieten Ermäßigungen im Rahmen des Halle-Passes A anbieten 

können. Mit privatwirtschaftlichen Einrichtungen werden Halle-Pass A 



  

  
Ermäßigungen angestrebt.  
 

d. Es wird angeregt, die Öffentlichkeitsarbeit für den Halle-Pass A angemessen, 

aktuell, nutzerfreundlich und weitestgehend barrierefrei zu gestalten. Es wird 

empfohlen, auch auf die Leistungen im Rahmen des „Bildungs- und 

Teilhabepakets“ hinzuweisen.  
 

e. Die Stadtverwaltung prüft, inwieweit der Kreis der Anspruchsberechtigten im 

Hinblick auf einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger (beispielsweise 

nach Einkommen in Höhe des jeweils aktuellen Mindestlohnes), welche die 

Voraussetzungen für die Beantragung eines Halle-Passes A nicht erfüllen, 

erweitert werden kann. Entsprechende Szenarien sind abzubilden.  
 

3. Die finanziellen Auswirkungen sind darzustellen. und im HH-Entwurf 2019 zu 

berücksichtigen.  
 

4. Die Regularien zum Halle-Pass A werden in Form einer Satzung oder Richtlinie 

vorgelegt.  

 

 
 

 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.2 Antrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD, CDU/FDP, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur 
Ausschreibung des Fanprojektes an einen freien Träger 
Vorlage: VI/2017/03457 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    zugestimmt nach Änderung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die am führt bis zum 15.11.2017 eine 
Ausschreibung des „Streetwork-Fanprojektes Halle“ auf der Grundlage der 
beschlossenen Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) – Teilplan für die 
Leistungen der präventiven Jugendhilfe (§§ 11 -13; 14; 16 SGB VIII) – VI/2015/00655 
durch. 
interessierten freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe zu kontaktieren und diese 
hinsichtlich der Antragstellung bei der Stadt Halle, beim Land Sachsen-Anhalt sowie 
beim DFB/DFL zu beraten und zu unterstützen. 
 

2. Der Konzeption des Streetwork-Fanprojektes Halle müssen die Kriterien des 
Qualitätssiegels für die Arbeit der „Fanprojekte nach dem Nationalen Konzept 
Sport und Sicherheit (NKSS)“ zugrunde liegen.  
 

3. Die Stadt Halle (Saale) stellt dem neuen Fanprojekt das bisherige FAN-Haus  
(Kantstraße 5) inklusive der derzeitigen und benötigten Ausstattung zur Verfügung.  
 

4.  Die entsprechenden Kosten für die anteilmäßige Finanzierung des FAN-Projektes     
      durch die Stadt Halle (Saale) werden sichergestellt. 

 
5. Ziel der Umsetzung ist die Aufnahme der Arbeit des FAN-Projektes ab Spielsaison 

2018/2019. 
 

6. Die Stadtverwaltung berichtet in der Sitzung des Jugendhilfeausschusse am 
03.05.2018 über den aktuellen Arbeitsstand.  

 
7. Der Beschluss zur Vergabe des „Streetwork-Fanprojektes“ an einen freien Träger 

erfolgt in der Jugendhilfeausschusssitzung Dezember 2017. 
 



  

  
8. Die im Haushalt 2017 bestätigten finanziellen Mittel (Personal- und Sachkosten) für 

das Fan-Projekt werden auch im Haushaltsjahr 2018 zweckgebunden eingestellt und 
einem freien Träger des Fan-Projektes (Subsidiaritätsprinzip) zur Verfügung gestellt.  
Bei der weiteren Einwerbung von Drittmitteln (Deutscher Fußballbund (DFB); Land 
Sachsen-Anhalt) unterstützt die Stadt Halle (Saale) den freien Träger, der das „Fan-
Projekt“ installiert. 

 
 
 
 
 
 

 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.3 Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur 

Errichtung des zukünftigen Verwaltungsstandortes in Halle-Neustadt 
Vorlage: VI/2017/03452 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat beschließt:  
 

1. Im Zuge der möglichen Errichtung und Nutzung des neuen Verwaltungsstandortes in 

der Scheibe A in Halle – Neustadt bleibt die bisherige sozialräumliche 

Standortverteilung der Verwaltung im Bereich der Jugendhilfe (z.B. ASD) vollständig 

erhalten. (gemäß Stadtratsbeschluss III/2002/02388) 

 
2. Das „Haus der Wohnhilfe“ behält auch nach der Neuordnung der Verwaltung und 

Verwaltungsstandorte seine satzungsgemäße Zweckbestimmung und wird nicht 

veräußert. 

 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Stadträtinnen und Stadträten eine 

verbindliche Planung zur Beteiligung des Stadtrates bei der Umsetzung des Projektes 

„Neuanmietung der sanierten Scheibe A“ als neuen Verwaltungsstandort vorzulegen. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat eine Planung zur Verwendung 

der durch die mögliche Verlegung von ursprünglichen Verwaltungsstandorten nach 

Halle – Neustadt in die Scheibe A, freigewordener, eigener Liegenschaften dem 

Stadtrat vorzulegen. 

 
 
 

_______________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.4 Antrag der CDU/FDP-Fraktion zu den Straßenausbaubeiträgen für den 

grundhaften Ausbau der Salzmünder Straße (2. Bauabschnitt) 
Vorlage: VI/2017/03446 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass als Grundlage für die 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für den grundhaften Ausbau der Salzmünder Straße 
(Abschnitt vom Kreisverkehr bis zum Heidebahnhof) die Baukosten zugrunde gelegt werden, 
die ohne eine Bauausführung in der vorgesehenen kleinteiligen abschnittsweisen Form 
entstehen würden. 
 
 

 
 
 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.5 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur städtischen 

Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Umwelt- und 
Naturschutzes 
Vorlage: VI/2018/03721 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    abgesetzt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine Fachförderrichtlinie zur finanziellen Förderung von 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes zu erarbeiten und dem 
Stadtrat im 2. Quartal 2018 zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Stadt Halle stellt für 
entsprechende Förderungen ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 30.000 Euro zur Verfügung.   
 
 
 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.6 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Instandsetzung 

von Fuß- und Radwegen 
Vorlage: VI/2018/03722 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass künftig im Rahmen der Instandsetzung von Gemeindestraßen 
im Stadtgebiet von den jährlich zur Verfügung stehenden Finanzmitteln für Reparaturen an 
Straßen, Wegen und Plätzen 30% für Fußverkehrsanlagen und 20% für Radverkehrsanlagen 
eingesetzt werden. 
 
 

 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.7 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Pestizidverzicht 

auf verpachteten Flächen der Stadt 
Vorlage: VI/2018/03731 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:    vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Beim Abschluss neuer Pachtverträge für landwirtschaftliche und andere Flächen der Stadt und 
bei der Verlängerung von Pachtverträgen wird eine Vertragsklausel eingefügt, mit der sich der 
Pächter grundsätzlich zum vollständigen Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden auf diesen 
Flächen verpflichtet. Diese Vorgabe wird auch bei Verträgen umgesetzt, die eine automatische 
Verlängerung für den Fall vorsehen, dass keine Kündigung erfolgt. 
 
1. Beim Abschluss neuer Pachtverträge für landwirtschaftlichen Flächen der Stadt wird 

eine Vertragsklausel eingefügt, mit der sich Pächter*innen verpflichten, nur bei 
erwiesenem Bedarf die im ökologischen Landbau zugelassenen Pestizide 
(entsprechend EG ÖKO Basisverordnung 834/2007 und der 
Durchführungsbestimmung der EG Verordnung 889/2008) einzusetzen. Bei der 
Verlängerung bestehender Pachtverträge ist mit den Pächtern ein Plan zu erarbeiten, 
wie schrittweise die Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden auf den für neue 
Pachtverträge festgelegten Standard erfolgen kann. 

2. Beim Abschluss neuer Pachtverträge und bei der Verlängerung von Pachtverträgen 
für andere Flächen der Stadt (z.B. Kleingartenanlagen, Garagenanlagen, Sportanlagen, 
etc.) wird eine Vertragsklausel eingefügt, mit der sich Pächter*innen zum 
vollständigen Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden auf diesen Flächen verpflichten. 

 

 
 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 

 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 20.03.2018: 

 
zu 6.8 Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM zur 

Einführung einer praxisintegrierten Ausbildung (PiA) 
Vorlage: VI/2018/03800 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Abstimmung mit dem Land Sachsen-
Anhalt die Ausbildung zum/zur Erzieher/in attraktiver zu gestalten und zu verbessern, 
indem eine praxisintegrierte Ausbildung mit dreijähriger fachschulischer Ausbildung in 
Verbindung mit einer vergüteten Anstellung in einer sozialpädagogischen Einrichtung 
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in in der Stadt Halle (Saale) eingeführt wird.  
Als Vorbild dient das bereits seit einigen Jahren in Baden-Württemberg erfolgreich 
praktizierte Modell PiA. 

2. Die Stadt Halle (Saale) beteiligt sich an den Kosten der praxisorientierten Ausbildung. 
Die Stadt Halle refinanziert den Trägern die sozialversicherungspflichtige Anstellung 
von Auszubildenden in tatsächlichem Umfang. 

3. Die Auszubildenden werden nicht an den gesetzlichen Mindestpersonalschlüssel 
angerechnet. 

4. Die Verwaltung berichtet im Jugendhilfeausschuss im April in einer 
Informationsvorlage über die beabsichtigten Schritte zur Einführung einer 
praxisorientierten Ausbildung in der Stadt Halle (Saale). 

 
 
 
 

________________________ 

Uta Rylke 

Protokollführerin 

 
 
 
 


	Zu

